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reſcribirt :

Finanz⸗ Miniſteri u m .

Steuer⸗Departement .

Nro , 814, Karlsruhe den 22 . Merz 1811 .

1 ) Dem Kinzig⸗Kreis⸗Direktoriowird auf
feinen Bericht vom 2. und praͤſ. 16 , dieſes Nro⸗

2387 und 88 . unter Rückſendung ree Anlagen )

A

1. Bei der ſummariſchen Cataſtrirung der

2 Gutslaſten hat es nach den Vorſchriften der
5 Grundſteuler⸗ Ordnung ſein Bewenden .

2. Die Beſchwerllchkeiten, welche dieſes Ver⸗

fahren ruͤckſichtlich des Ab⸗ und Zuſchreibens zur

Folge hat , ſind ſo bedeutend nicht , und werden

durch nachfolgende Geſetze noch ſo weit als moͤg⸗
lich beſeltigt werden . Í PE

3 . die aufgeworfene Frage : D die

Grundgefäͤlle nach den Berainen , oder

nach den neueſten Einzu gs⸗Regiſtern
cataſtrirt werden ſollen ? wird dahin

beantwortet : daß die Cataſtrirung der Grund⸗

Gefälle nach den Einzugs - Regiſtern , die den

wirklichen Stand bezeichnen , und nicht nach den
Berainen , die wegen ihres Alters und anderer
Verhaͤltniſſe von der wirkltchen Behebung der

Summe nach , oft merklich differiren , vorzu⸗
nehmen iſt ; um ſo mehr , als nur beidie ſem
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Verfahren Uebereinſtimmung zwiſchen dem , was

die Gefaͤllgeber als Laſt abziehen , und die Ge⸗

fällnehmer als gute Revenuͤen erhalten , ers

wartet werden darf .

II . ) Von dem Memb . 3. wird ſaͤmmtlichen

Kreis⸗Direktorien Nachricht gegeben .

Q:

Finanz⸗Miniſterium .

Steuer : Departement .

Nro . 872 , Karlsruhe den 22 . Maͤrz 1811 .

Mit Bericht vom 6. Maͤrz d. J . Nro . 2519 .

und 2520 . legt das Direktorium deis Kin⸗

zigkreiſers zwei Berichte des Offenburger Diz

ſtricts⸗Kommiſſaͤrs zur Reſolutions⸗Ertheilung

vor .

Nach dieſen ſind :

. ) nicht in allen Orten abgeſonderte Con⸗

trakten⸗Protskolle vorhanden , vielmehr haben

mehrere , welche ein Gericht oder Amt vormals

gebildet haben , ein ſolches gemeinſchaftlich .

. ) Mehrere Jahrgaͤnge dieſer Protokolle

fehlen gaͤnzlich .
. ) Die vorhandene ſind zum Theil in Un⸗

ordnung , fo daf Kaufbriefe vorhanden ſind , die

im Kontrakten - Protokoll nicht ſtehen .
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